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Amerika.
Pari - , vom 22 . Febr . ( Eingesandt .) Wer da- Publi«

!um warnen und belehren will , ist verbunden , öffentlich aufzu,

treten ; wer andere 'öffentlich beschuldigt , und den Verdacht
eine - schändlichen Betrug - auf siezu bringen sucht, dabei aber
seinen Namen verschweigt , brandmarkt sich selbst , er sezt sich
in die Älaffr niedriger anonimer V -rläumder . Zu diesen q«,
hört GermanikuS . Er sagt Jkro . 3 /,9 . der Frankfurter Ober«
postamt - zeitung unter dem *2 . Nov . von Neu - York, daß fok«
gender Artikel di« Runde in den amerikanischen Zeitungen mache.
Unter diesem Vergeben rückt er einen Theil eines Artikel - aus

der Stuttgarter Zeitung vom 18 . Jul . buchstäblich ein , und
läßt sich also au - : »Es muß in diesen Angaben nicht - geringe«
»re- seyn, als ein ungeheurer und frecher Betrug . . . sie ent-
»halten runere Beweis «, daß eine Unredlichkeit  im Werke

sey. Ich kann sie jezt nicht alle bezeichne» , . . . die Lände,

»reim sollen sich in den Staaten Virginlen und Äentuky an
»der Süd - und Ostseite de- Ohio befinden , da eS doch bekannt
»ist , daß diese Staaten an derselben Seite jene - sie begrün,
»zenden Flusse - liegen , und also keine, an beiden Seiten die»

»seS FluffeS belogenen , Ländereien enthalten können . Ich
»kann ;«zt nicht auf der Charte Nachsehen, wo der 39 »und 36 .

»Grad den Ohio durchschnciden. . . E - wurde für mich mehr
»Zeit  erfordern , als ichenlübrigen kann, um für einen Au - -

»länder  verständlich zu machen , wie das Erwerb - recht, , b«
»gleich unmittelbar veu dem Staat kommend , unwerrh seyn
»kann . . . und der achtung - werthe Staat Virginien öfter-

»ein und dasselbe Land verschiedenen Individuen zugrsprochen

»hat . . . E - ist zu glauben , daß in dem ganzen erwähnten

»Bezirk nicht über 20,000 Acre - in einer Masse zu finden seyn
»möchten , worauf da- Erwerb - recht nicht streitig sey . . . ich
»glaube  nicht , daß Virginien und Kentuky die Länder sind,
»wo eine Niederlaffung mit Vorth « il  für irgend «ine der
»interessirten Parteien statt finden könnte .» —
nitutf will die schändlichste»» Beschuldigungen auf geographi«
sche Gründe bauen , kann aber für jezt nicht auf der Charte
Nachsehen ; Angaben enthalten innere Beweise , daß eine Un«

redstchkeit im Werke sey , er kann sie aber jezt nicht alle  be,

zeichnen ; da- Erwerbrecht obgleich unmittelbar vom, Staat

kommend ist » nwerth , allein e- würde mehr Zeit  erfordern
als Germaniku - entubrigrn kann , um es einem Ausländer

(vcrmuthlich meint er damit seine Land- leute dir Deutichen)
verständlich zu machen. GermanikuS hat also nur Zeit tu
verläumden , zu beschuldigen , aber nicht zu untersuchen , zu
beweisen , und so tritt «rauch zum Schluss « mit einem — ich

glaube nicht —auf , um da- Publikum zu überzeugen, daß
eine Ansiedlung in A«ntuky und V »rqin»«n rricht mit Vor«

zheil geschehen könne . Mit solchem frevelhaften Leichtsinne
tritt kein rechtschaffener Mann vor dem Publikum auf ; wce
konnte sich aber Germaniku - einbikden , daß er eS . mit leerer»

Behauptungen überzeugen und hintrrgrhen würde ? Wer las»

ftn e« unberührt , wieeinArtikel au - NemAerkvom 22 . N0V.
schon >n Nro . 349 . der Frankfurter Oberpostamtszertung buch¬

stäblich mit den Worten einer Stuttgarter Zeitung vom iS.
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Juli ei«gerückt werden kennte , und gehen auf die Sache über.

Ter Ohio fällt unter dem 37 . Grad nördlicher Breite undbi'
Länge ( westlich von Greenwich ) in den Milsisippi . Von sei»

ner Mündung an steigt sein Lauf nordöstlich bi» zu 3 y " Breite
und 85 " Länge , alsdann richtet er sich südöstlich bi « zu 38 '

Breite und 63 ' 3 o ' Länge an die Gränze von Kentuky

mit Virginien , nachqehends wieder nordöstlich , Virginien
degränzend bis an Peiisylvaiiien unter 40 ' /-« ' Breite und 8o*
3o' Länge. Seine Hauptlichtung von der Mündung an bi-
nach Prnsylvanien ist also nordöstlich , der angränzende Theil

Virginiens , in welchem rin großer Theil der erwähnten Lände,

reien sich befindet , muß sich also im strengen Sinne an der
Sude und Ostseite dieses Flußes befinden , und wegen der sehr

großen Krümmungen desselben in Kentuky , liegen die benach«
barten Ländereien bald südöstlich , bald südwestlich vom Ohio,

je nachdem sein Lauf sich wendet . Der ach tu ngswerthe

Staat Virginien  wurde verächtlich gehandelt haben,

wenn er dasselbe Eigentum mehreren Käufern zugesprochen

hätte , auch ist dieses nicht der Fall . Allein eS giebt mehrere
Beispiele , daß de» den Vermessungen Versehen begangen wer.
den sind , und auf diese We,s « Beeinträchtigungen drS Eigen»
rums wirklich statt gefunden haben . Allein in diesen Fällen

zahlt der Staat allezeit das erhaltene Kaufgeld nebst Zinsen

zurück , oder gibt andere Ländereien zum Ersaz . Was die
Ländereien der Kelonisationsgesellschaft betrifft , so hat der

Verkäufer daS Eigentum derselben in den Jahren 1796 und

1796 erwerben , er hat eS mit vollkommen gesezlichen Urkun¬
de» belegt , und außer der Gewährleistung des ursprünglichen
B . sizer«, de- DtaatS , hat er sich in den Käufen die Gewährlei¬
stung der nachherigen Besizer , welche angesehene und vermö-

gendeMänner im Lande sind , ausbedungen . Srehabensich kon¬
traktmäßig verbunden , »«den fehlenden Akre mit Grund und

Boden von gleicher Gut » zu ersezen , oder den Werth nach der

Abschäzung dreier Schiedsrichter zu bezahlen . Das Eigentum

ist unbestritten ; im Jahr 1617 sind die Abgaben für die 1,

849 000 AkreS Ländereien im Namen des Verkäufers entrich¬
tet worden , er war also als gesezlicher Eigentümer anerkannt.

Er hat sich «inen nicht unbeträchtlichen An,heil an dem Kolo«
nisationSunternehmen Vorbehalten , und legt eine große Eh"

für sich und feine Familie auf dasselbe. Wer ihn kennt , muß

seiner Offenheit , seiner Aufrichtigkeit , seiner Geschäftskunde
und seinem biedern Sinn volle Gerechtigkeit wiederfahien las¬

sen . In Pari « »st fetn Eigentum notorisch , dir amerikanische
Gesandschafr weiß darum , mir Jedermann unter seinen Be¬

kannten . In seinem eigenen Vaterlande ist er geehrt und

geachtet. D » Staat Maffachufet hat ihm die Inseln in der
Penobskottbay abgetreten , und dieselben als Ehrenbezeugung

-mit seinem Namen benannt ; er ist Mitglied de« gesezgebenden
Körpers in demselben . Warum eine Niederlassung in Ken¬
tuky und Virginien nicht vorkheilhaft ausfallen sollte , ist un-

begreiflich . Zwischen dem 36 . und 4 « . Grade kann der Him»
melSstrich nicht anders als günstig seyn , die Fruchtbarkeit Ken»
tuky 's ist bekannt , und die häufigen Fluss « und Bäche , welch«

die Ländereien durchströmen , sind redende Beweis « der Güte
des Bodens , Große Massen haben natürlich nicht durchaus

gleich guten Boden , die gewöhnliche Berechnung ist ein star,
keS Drittel gutes ackerbareS Land , eben so viel schöne Hülhun,

gen und Wiesengrund und daS übrige , seitdem di« Erfahrung
gezeigt hat , daß hochgelegenes Land zu sehr ergiebigem Wein»
bau geeignet ist , Weinland , und aufzubewahrende Waldung.

Eine erste Verschiffung ist zu Anfang deö Dezembers abgrgan»

gen , die Gesellschaft hat alle - zu bester Besorgung und Zufrir»
denheit der abgehenden Kolonisten veranstaltet , und den größ¬

ten Theil der Kosten hergeschcffen . Ihre Absichten sind lau¬
ter und edel , und der Erfolg ihre - Unternehmen - kann nicht

anders als vertheilhaft ausfallen . Da sich in Deutschland
unvermukheie Hindernisse vorzufinden schienen , ha , sie ihren
Wvhnsiz in Paris unter dem Schuz feanzSsischer und ameri»

kanischer Geseze aufgeschlagen ; ihre jezige Firma ist de Redern

und Kompagnie . Diese schlichte Darstellung der Wahrheit

ist zur fast nothwendigen Berthe,digung geworden gegen einen

verläumderischen Angriff — Verachtung und Stillschweigen
sind nicht immer hinreichend.

England.
AuS Jamaioa,  vom 29 . Januar . Nachrichten aut

Vera - Crux zufolge , hat daselbst ein heftiger Orcan gewuthet,
durch welchen unter andern 3 spanische Kriegsschiffe , the

Consuladv de la Havannah , Bellona und Huja , verunglück¬
ten und 106 Mann ihr Leben einbüßten.

Briefe aus Sk . Thomas melden , daß Bolivar von Ang »,
stura nach dem Hauptquartier an der Apure aufgebrochen war,

und daß er bei «einer Abreise den Authoritäten versprochen

habe , b.S zum i 5 . Febr . in Caracca « zu seyn . Von Margue»
riia laufen fortdauernd Nachrichten über die Fortschritt « der
Patrioten ein ; das ganz « Königreich Santa F « ist in deren
Besiz , so wie Anlirquia und Choc » sich unabhängig erkläre ha¬
ben sollen . Es heißt auch wiederholt , daß Lima die Thorr

den siegreichen Armeen der Patrioten geöffnet haben soll.

Briefe aus Demerari,  vom i 5 . Jan . melden , daß

auf der ganzen Kolonie eine ansieckende Krankheit herrscht,
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wnb daß täglich «in « große Menge Menschen , besonder - Weiße,
«on derselben hinweggerafft werden.

London,  vom 14 . Märt - Di « Mitglieder der Spe-
jialkommission , welche über die Verschwornen richten soll, sind

ernannt . Sie besteht au » den Präsidenten der Gerichtshöfe
der Kingtbench , der CommonpleaS und au » den ersten königl.

Oberrichtern . Die Sherif » sind noch mit Bildung der gro«

ß«n Jury beschäftigt , welche zu erkennen hat , üb eine Anklage
statt finden wird.

Spanien.
Madrid,  vom »6 . März . Ueberall in der Halbinsel

ist man jrzt beschäftigt , die Konstitution zu beschwören . Vor»
gestern hat der König dem Kardinal Bourbon , Präsident der
provisorischen Regierungsjunta , seinen beiden Brüdern , den
Jnfanten Carl und Franz , den Staatssekretären , den Vor,
stehern seine » Hause » und allen dazu gehörigen Personen den

Eid auf die Konstitution abgenommen . Darauf nahm der
Präsident den -Mitgliedern der Regierungjunta , der Präsident
de» hohen Gerichtshof » den Mitgliedern seine » Kollegium » den

nämlichen Eid ab . Den an auswärtigen Hofen befindlichen

Gesandten ist der Befehl zu gegangen , allen Spaniern den

nämlichen Eid abzunehmen . An die Stelle de» abgehenden
Herzogs von Alagon , hat der Generallieutnant Valparaiso
da » Kommando der königlichen Leibgarde übernommen . Ein
achtungSweriher Mann , welcher schon unter Karl lV . mit
Achtung und Auszeichnung gedient und sich stet « von allen
Hofintriken frei gehalten hat.

Au » den Höhlen der Inquisition kommen täglich Bürger
und Soldaten , welche unchristliche Verfolgungssucht darin fest,

gehalten und gequält hat , hervor , und welche dann die öffent¬

liche Achtung und Dankbarkrit an die Spize einer glücklich
Wiederhergestellten gerechten Verwaltung beruft . Mitten un¬

ter den Aeußerungen de» allgemeinen EnrhusiaS ' m sind e» dir

Jesuiten allein , welche sich in ihrem Konvent . ingeschlossen

halten , sie, und d.e Jnqu .sit .vnsmänner allein , sind traurig bei
dem allgemeinen Jubel . In Gall .zien will man gar kein.
mn *’'  M « 35  nrn m„
dem Aufheben der Kloster Nicht unzufrieden skyn.

Der Jnfanl Do .» Karle » hat einen Aufruf an die Arme«

erlassen , worin er ankündigt , daß er die Konstitution beschworen
habe , daß er seinem Eide getreu bleiben und mit gutem Bei.
spiele vorangehen werde.

Ein Konricr , welcher Madrid am 17 . verlassen hat , ver,
siche« , daß die Hauptstadt , so wie die ganze Gegend bi» an di»

Grenze von Frankreich durchaus ruhig und voller Freude gD
wesen sey.

Deutschland.
Hannover,  vom 4 . März . Die StändeversamwlunK

hat die Steuern für das Jahr »820 wieder bewilligt , so wie

sie 1817 bestimmt worden sind . Man hofft , daß >m Lauf«
diese» Jahre » da » ganze Werk der Grundsteuerbeschreibung,
woran fortdauernd gearbeitet wird , vollendet werben könne.

Gleichzeitich wird auch an einer allgemeinen Charte de» Kö¬

nigreich » gearbeitet , wozu die Obrigkeiten die erforderlichen
Nachrichten liefern sollen.

-— Vom i 3 . März . Von dem königlichen Äabinetsmi«

nisterium ist der Grundsaz ausgesprochen worden , daß all « ka,

tholischen Privatkirchengüterund frommen Stiftungen , wel,
che vorher unter der Verwaltung de» Domkapitel », der Stifter
und der Klöster in den beiden Diözesen de» Königreich » stan,

den , von den französischen und westphälischen Regierungen
aber eingezogen und mit den Domänen vereinigt worden wa,
ren , von diesen oder dem Klostergute wieder getrennt und zu,

rückgegeben werden sollen , um zu dem ursprünglichen Zwecke
verwendet zu werden . Vorerst wird da » schon ausgemittelte

Privatkirchengut der Hildesheimer Domkirche als getrennt von

einer , dem geistlichen Deparrement untergeordneten , Kommis,
sion besonder » zu verwalten seyn.

Braunschweig, vom , 0 . März . Die Eintracht de*
Mitglieder der Ständeversammlung unter sich, und die Har-
»nonie, worin ste mit dem Geheimenroth nüzliche Aenderungen

in der Landesverfassung berathen und beschlossen haben , erregt

>m ganzen Lande fortdauernd die fteudigsten Hoffnungen.
Man hat nun die Nerfassungsurkunde , an Se . Mas . den

König von England , als Vormund de» jungen Herzog », ge,
schickt, damit solche dessen Genehmigung erhalte.

Auszug eine » Briefe » von Berlin,  vom »4 . März.

Die Sijungen de« hiesigen Revifionshvf » für da » Gros-
Herzogtum Niederrhein sind immer sehr mit Zuhörern ange,
füllt , und zwar mit Zuhörern au » den gebildetsten und vor«
nehmsten Ständen.

Mit einziger Ausnahme einiger alten Juristen , denen Nie¬
mand , der billig denkt , e» verargen kann , daß ste gewohnte »»

und langgeübten Formen den Vorzug geben , scheint die große

Mehrheit der neuen VerfahrungSmeise lallten und allgemei»

nen Beifall zu geben . Diese » ist um so auffallender , al » b».

kanntl .ch d,e Verhandlungen in der Cassation »,nstanz die
trockensten unter allen sind , und da » wenigst . Interesse für
da » Publikum haben.
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Au- Preußlsch-Polen ist eine Deputation hier angekom«
seien, weiche begehrt, daß das Verfahren der Rheinprevinzen
zm Herzogtum Posen eingeführt und der Revisienshof, welcher
für diese errichtet ist, auch alS höchste Instanz für diese Polen
bestimmt werde.

Da die Polen sich schwerlich mit den Rheinländern ver,
abrrdet haben, daS Gute, waS in der Sache liegt, zu erkennen;
so ist dieser Umstand allerdings merkwürdig.

Darmstadt , vom 25. März. (Forts,zung.)
Art. 16. Indem Wir durch die Bestimmungen de- Art.

i 5. Unseren/Volke die Gewißheit bereite», daß,hm keine
neuen Lasten ohne die Uebrrzengung der Stände von der Nolh-
Wendigkeit und Erforderlichkeit derselben, aufgelegt werden
können, und indem Wir die weitere Versicherung hinzufügen,
baß Wir, waS die verschiedenen BesteucrungSarten und die
Art und Weise ihrer Umlage und Vertheikung betrifft, gerne
den Anträgen Unserer getreuen Stände Gehör gestatten, und
denselben, in so ferne sie paffend und ausführbar sind, Unsere
Genehmigung nicht versagen werden, können wir jedöch auch
aus der andern Seite die Existenz deS Staats und die Erfül¬
lung rechtlich bestehender Verbindlichkeiten nicht vo« einer
willkührlichen ständischen Verweigerung der Steuerbewilligung
abhängig machen. Wir verordnen daher in dieser Hinsicht,
zedcch mit dem sehnlichen Wunsche, daß wir nie in den Fall
kommen werden, hiervon Gebrauch machen zu muffen, Fol.
gendes.' j)  Wenn keine Vereinbarung mit den Ständen über
baS neue Steuergesez zu Stande komint, so dauert das alte
Struergeftz, in so ferne die darin sestgesezten Steuern Nicht
für »inen vorübergehenden und bereits erreichten Zweck be¬
stimmt waren, von selbst für das folgende Jahr, binnen dessen
Lauf« Wir »ine neu« ständische Versammlung mit neuen Wah¬
len ansschreiben werden, fort. 2>Wenn die Stände die noth»
wendig« Verwilligung für die Erfüllung neuer, durch Unsere
Verpflichtungen gegen den deutschen Bund begründeter Ver¬
bindlichkeiten, wie in dem Falle eines Kriegs, verweigern soll¬
ten, so bleiben Wir zu der Ausschreibungder, zu der Erfül¬
lung dieser Verbindlichkeiten erforderten, Summen, worüber
W>r ein« öffentliche Rechenschaft werden ablegen lassen, be¬
rechtigt. Art. 17. Da über daS neue Steuergesez, welches
der ersten Ständeversammlung vorgelegt werden wird, nicht
v»r Ablauf des jezt laufenden Rechnungsjahres Entschieden
Verben kann, s, es sich von selbst, daß die, zur Auf¬
rechthalrung d,e bestehenden Ordnung und zur Erfüllung der

übernommenenVerbindlichkeiten erforderlichen, Steuern für
das zweite Semester dieses Jahrs von Uns, ohne ständische
Bewilligung, ausgeschriebenwerden müssen. In der Folge
wird dann das Rechnungsjahr wieder mit dem Kalenderjahr
zusammen fallen, waS ohnehin in mehrfacher Hinsicht vortheil-
haft ist. Art. 18. Die gesammte Staatsschuld soll durch ein
besonderes Gesez, welches Wir Unseren Ständen werden ver¬
legen lassen und durch die Schaffung einer besonderen StaatS-
schuldcntilgungSanstalt garantiret werden. Art. 19. Eine
Vermehrung der Staatsschuld soll, ohne Einwilligung Unse-
rer getreuen Stände, nicht statt finden. W,r werden darum
auch keine Verhypothecirung Unserer Domänen, ohne Einwil¬
ligung Unserer Stände , vornehmen lassen. Dagegen erken¬
nen Wir in Hinsicht Unserer Domänen keine Beschränkung
durch ständische Konkurrenz an, in so ferne von Staats - und
Reqierungshandlungen, welche deüsalls mit auswärtigen
Staaten vorgenemmen werden könnten, vonWiederverleihung
heimgefallenerLehe», von dem Verkaufe entbehrlicher Gebäu¬
de der, in andern Staaken gelegenen, Güter und Einkünfte,
von Vergleichen zu Beendigung von Rechtsstreiten, oder end¬
lich von bloßen Austauschungen, von Ablösungen des Lehens¬
und Erbleihverbandes, der Grundzinsen lffid Dienste die Rede
ist. Auch behalten Wir UnS vor, wenn Wir eS für gut fin¬
den, von Unseren Domänen, zum Behuf« der Sraatsschulden-
tilgung, in gesezlicher Form, veräußern zu taffen«, Art, 20.
Die polizeilichen Geseze und alle über die gesammte Admi-
nistrakion und den Staatsdienst zu erlaffenden Normative
und Regulative werden Wir auch ferner, ohne ständische Kon¬
kurrenz, bekannt machen und in Wirksamkeit sezen. Bei alle»
anderen neu zu erlaffenden allgemeinen Gesezen dagegen, wer¬
den Wir eine definitive Wirsamkeil nicht einrreten lassen, be¬
vor Wir das Gutachten Unserer getreuen Stände vernommen
haben. Wenn auch nur«ine Kammer gegen da» Gesez stimmt,
so werden W,r der Vollziehung Anstand geben. Wenn Wir
aber fortdauernd von seiner Nothwendigkeit oder Nüzlichkeit
überzeugt bleiben, so behalten Wir Uns vor, es vollziehen zu
lassen, wenn bei einer weiteren Ständeversammlung, welcher
W>r cs verlegen lassen, auch nur eine der beiden Kammern
sich beifällig für dasselbe erklärt. Geseze dieser Art werden Wir
vordem vernommenen Gutachten unserer Stände , auch nicht
provisorisch volliichrn lassen, ausgenommen, wenn sie sich nicht
direkt auf das Eigentum und die Freiheit der Personen bezie,
hen, (wie die Geseze über den Eivilprozeß) und dringende Ver¬
hältnisse die provisorische Vollziehung als norhwendig oder rarh-
lich erscheinen lassen. Wir behalten Uns ausserdem vor, das
Gutachten Unserer getreuen Stande auch über solche Gegen¬
stände der Gesezgebung zu vernehmen, welche nur daS Jnre-
reffe einzelner Provinzen betreffen. ( Beschluß folgt.)

I . B. Fischer, Redakteur.

Wiesbgdrn.bn k.. Frank, Duchdnrckrr.
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